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AWM.16.301 Master-Arbeit mit Kolloquium 
   

2 Modultitel (englisch) Master-Thesis 
3 Verantwortlichkeiten Verantw. Professor*in unterschiedlich je nach Themenstellung 
4 Credits 30 
   

 
5 Studiengänge AWN  Master Nachhaltiges Agrarmanagement 2022 
   Pflichtmodul im 3. Semester  

 
6 Turnus und Dauer  

 
7 Voraussetzung Siehe § 10 der Fachprüfungsordnung   

 

 
8 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 

 
9 Benotung und Berechnung Das Modul wird benotet. Die Gesamtnote der Master-Arbeit ergibt sich aus dem 

Durchschnitt der Noten der Master-Arbeit und des Master-Kolloquiums, wobei die 
Note der Master-Arbeit dreifach und die Note des Kolloquiums einfach gewichtet 
in die Gesamtnote eingehen. Die Berücksichtigung der Modulnote in der 
Gesamtnotenberechnung ist dem jeweiligen Prüfungsplan zu entnehmen. 

 
10 Prüfungsleistung I   MA 90 Master-Arbeit im Umfang von 90 Seiten (Orientierungswert), 

(Gewichtung: 3-fach) 
  II  AKQ 45 Abschlusskolloquium von 45 Minuten (Gewichtung: 1-fach) 

 
11 Prüfungsvorleistung keine 

 

 
12 Veranstaltungen und Arbeitsaufwand 

 
 I   Ausarbeitung der Master-Arbeit inklusive Kolloquium  900 h 
      

 

 
13 Lehrende/r Dozent*innen des Fachbereichs 
   
14 Unterrichtssprache - 

 
15 Inhalte Je nach Fragestellung wird ein Thema aus dem Gesamtbereich der 

Agrarwirtschaft wissenschaftlich bearbeitet. Die Themenvorgabe erfolgt in 
Abstimmung mit den Studierenden und Betreuerinnen/Betreuern. 

 
16 Lernziele/-ergebnisse Die Studierenden können eine gewählte Thematik selbstständig wissenschaftlich 

bearbeiten. Sie können dazu mit den Methoden des jeweiligen Fachgebietes 
sicher umgehen, diese anwenden und die Ergebnisse schriftlich in einer Arbeit 
(Master-Thesis) präsentieren. Darüber hinaus können sie die Ergebnisse 
mündlich präsentieren und in einer Diskussion verteidigen (Kolloquium).  

 
17 Lehr-/Lernformen* - 

 
18 Literatur* Keine; die Studierenden sollen eigenständig entsprechende Literatur suchen 

oder eigene Daten erheben 
   
19 Weitere Informationen* Die Master-Arbeit ist von zwei prüfenden Personen zu bewerten. Darunter soll 

die Betreuerin bzw. der Betreuer sein. 
 

 


